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Betr.: Optionsausübung nach Wohnsitzverlegung nach Österreich (EAS 1812)  

In Abschn. C Z. 2 des Ergebnisprotokolls über österreichisch-deutsche 

Verständigungsgespräche (AÖF Nr. 134/1999) wurde übereinstimmend festgestellt, dass bei 

Anwendung des DBA-Deutschland dem Kausalitätsprinzip der Vorrang vor dem Zuflussprinzip 

zu geben ist. Übt daher ein ehemaliger Dienstnehmer eines deutschen Unternehmens nach 

seiner Pensionierung und nach seiner Übersiedlung nach Österreich eine noch während der 

Aktivzeit von seinem deutschen Arbeitgeber eingeräumte Aktien-Option tatsächlich aus, steht 

das Besteuerungsrecht daran Deutschland zu, wenn der mit der Optionsausübung lukrierte 

Vermögenszuwachs als nachträgliche Einkunft aus der seinerzeit in Deutschland ausgeübten 

beruflichen Tätigkeit anzusehen ist. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, kann im EAS-Verfahren 

nicht mit Bindungswirkung festgestellt werden. Der Umstand jedoch, dass Deutschland die in 

der Vergangenheit durch die Optionsausübungen erzielten Einkünfte stets als solche aus 

nichtselbständiger Arbeit besteuert hat, spricht für das Vorliegen dieser Voraussetzung.  
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